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FAR 3 (R) 

Anlagen, bei denen die Lachgas-Reduktionsrate gemessen wird, müssen unter 700 Meter über Meer 
liegen. 

 

FAR 4 (R) 

Es ist beim NH4-N-Strippung darauf zu achten, dass eine spätere P-Rückgewinnung nicht 
verunmöglicht wird, z.B. könnte der Einsatz von Chemikalien (Fällungsmitteln) oder technische 
Gegebenheiten die P-Rückgewinnung verunmöglichen. 
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der 
Programmbeschreibung 

Version 5.1 vom 03.04.2019 [1] 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 2 vom 15.06.2018 [4] 

Version und Datum des 
Monitoringberichts 

Version 1.2 vom 12.06.2023 [2.2] 

Verfügung Eignungsentscheid: 
Datum 

28.05.2019 [5] 

Ortsbegehung: Datum 30.05.2023 (im Beisein des Programmbetreibers, Dr. Stefan 
Binggeli, und des Geschäftsführers der Abwasseranlage, Dr. 
Christoph Egli) 

Verwendete Liste der 
abgabebefreiten Unternehmen: 
Stand 

Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung – Gebäudeprogramm, 
Stand am 31.01.2023 [D1] 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 
aufgeführt. 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 
ZIEL DER VERIFIZIERUNG 

Ziel der Verifizierung ist es insbesondere zu 

− Prüfen, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 (bei 
Programmen auch 5a) CO2-Verordnung erfüllen 

− Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt/Programm vollständig und konsistent 
sind 

− Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss Monitoringkonzept  

− Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen (Protokolle von Kalibrierung 
und Wartung) 

− Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept entsprechen 

− Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 

BESCHREIBUNG DER GEWÄHLTEN METHODEN 

Diese Verifizierung basiert auf den Anforderungen der CO2-Verordnung [VD 1] sowie den Vorgaben des 
BAFU [VD 2]. Sie folgt dem Leitfaden der Geschäftsstelle Kompensation [VD 4] und basiert auf Best 
Practice Anleitungen. Die Grundlagen und Referenzen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in 
Anhang A1 des Berichts aufgeführt.  

BESCHREIBUNG DES VORGEHENS / DURCHGEFÜHRTE SCHRITTE 

Die Swiss Climate AG befolgte während der Verifizierung/Validierung die Anforderungen des BAFU an 
eine Verifizierung. Swiss Climate wendet Standard Auditing-Techniken an, um die Richtigkeit, 
Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz, Transparenz und Konservativität der von den 
Projekten/Programmen erhaltenen Informationen zu beurteilen, beinhaltend wenn angebracht, aber 
nicht limitiert auf 
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− die Prüfung der Unterlagen, einschliesslich Überprüfung von Daten und Informationen, um die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit von Informationen zu gewährleisten; 

− Verifizierung mittels Verifizierungscheckliste und Berichtsvorlage; 
− Cross Checks von Projektinformationen mit vergleichbaren Informationsquellen zur Konsistenz- und 

Plausibilitätsprüfung; 
− Follow-up-Massnahmen (Telefonate, Interviews, Korrespondenz), um notwendige Klärungen und 

Korrekturen in den Monitoringbericht einfliessen zu lassen (CR, CAR, FAR); 
− Ggf. Ortsbegehung; 
− Bereinigung von CR, CAR und FAR; 
− eine unabhängige Review des Verifizierungsberichts; 
− die abschliessende Beurteilung des Projekts hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen von Artikel 

5 resp. Art. 5a der CO2-Verordnung; 
− Qualitätssicherung. 

BESCHREIBUNG DES VORGEHENS ZUR QUALITÄTSSICHERUNG 

− In Anlehnung an ISO 14064-2 beachtet die Verifizierung/Validierung die folgenden Grundsätze: 
o Relevanz; 
o Vollständigkeit; 
o Konsistenz; 
o Genauigkeit; 
o Transparenz; 
o Konservativität. 

− Prüfung der formalen Korrektheit der verwendeten und einzureichenden Unterlagen inkl. 
vorliegenden Berichts 

− Technische Review durch Qualitätsverantwortlichen, der beim BAFU als solcher registriert ist 
− Sicherstellung der ordentlichen Archivierung aller Unterlagen 
− Prozesse und Zuständigkeiten 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 
Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom BAFU 
als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen Swiss Climate AG die Verifizierung 
dieses Programms 0174 Reduktion von Lachgas-Emissionen in der biologischen Abwasserreinigung. 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 
Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 
von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 
(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 
Projekten, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind. 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

− keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 
Entwicklung1 sie beteiligt war; 

− bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 
Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 
der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

− keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Verifizierung 
einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder Programms 
beteiligt gewesen ist; 

 
1 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 
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− keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 
einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 
Programms beteiligt gewesen ist; 

− keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 
Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war2; 

− keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 
Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 
durchgeführt3 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 
durchgeführt hat4; 

− die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 
sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 
betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 
Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 
Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 
Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-
fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im Rahmen 
der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen Beratern 
unabhängig sind. 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 
Die Informationen bzw. Unterlagen, welche von Swiss Climate für die Verifizierung des Projektes 
verwendet wurden, stammen entweder vom Auftraggeber oder von Quellen, die Swiss Climate unter 
Aufwendung der üblichen Sorgfalt als zuverlässig eingestuft hat. Swiss Climate schliesst im gesetzlich 
zulässigen Ausmass die Haftung und jeglichen Ersatz von Schäden und Mangelfolgeschäden für die 
Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten oder der aus zuverlässig eingestuften Quellen erhaltenen Informationen und 
Unterlagen aus. Dieser Haftungsausschluss erfasst gleichermassen sämtliche auf der Grundlage dieser 
Informationen und Unterlagen von Swiss Climate gelieferten Arbeitsergebnisse wie z.B. Produkte, 
Berichte, Empfehlungen oder Schlussfolgerungen. 

 

 

 
2 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x durchführen, 
wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein 
Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 
3 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 
4 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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gesamten Dokument konsistent angegeben (Deckblatt 
und formale Angaben).  

2.3.5  
 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch 
mit dem Gesuchsteller, der die validierte Projekt-
/Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 
Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 
und ausreichend begründet. 

 X  

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 
Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-
bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 
dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 
(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 
soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 
werden). 

 X  

2.3.7  
 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 
Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 
Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 
Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: Die 
inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den jeweiligen 
thematischen Blöcken geprüft werden). 

 X FAR 4 
(R) 

CR 2 

 

− Mit CAR 1 wurden Vollständigkeit und Korrektheit des Deckblatts sichergestellt. Im Rahmen der 
inhaltlichen Prüfung durch das BAFU mussten noch geringe Anpassungen an der validierten 
Programmbeschreibung v5.0 vorgenommen werden, darum ist die Programmbeschreibung V5.1 
vom 03.04.2019 [1] zu verwenden. 

− CR 2 trug zur Klärung einer Anforderung aus FAR 4 (R) bei: die Antwort war klärend und 
zufriedenstellend. Die P-Rückgewinnung im Kanton St. Gallen ist zentral bei der ARA Bazenheid 
vorgesehen und erfolgt aus der getrockneten Biomasse. Aufgrund der getrennten Stoffströme 
(flüssig und fest) wird eine P-Rückgewinnung aus dem Schlamm der ARA Altenrhein durch das 
vorliegende Programm nicht beeinflusst. Die FAR bleibt jedoch für zukünftige Projekte bestehen. 

− Empfehlungen: Bei einer nächsten Überarbeitung der neuen Programmbeschreibung (Version 6.2 
vom 31.03.2023 [7]) Folgendes berücksichtigen: 

o In Abbildung 2 «Salpetersäure» durch «Schwefelsäure» ersetzen. 
o In Abbildung 8 fehlenden Pfeil von «Faulwasserstripping» zu «Vorklärbecken» ergänzen. 
o Es könnte die Wirtschaftlichkeit einer Aufkonzentrierung der Düngerlösung vs. 

Wärmeverkauf geprüft werden. 
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ND 5 Anhang A6, Unterlagen zur Berechnung der erzielten Emissionsverminderungen 

− Beilage 1K Monitoring 2021.xlsx 
− Beilage 1L Monitoring 2022.xlsx 
− Beilage A Gruber_2021_N2OKlimARA.pdf 
− Beilage B: Gruber, Dissertation ETH (2021):  Long-term N2O emission monitoring in 

biological wastewater treatment: methods, applications and relevance 
− RITUNE_20210501-

0200_87_auswertung_zentrat_zu_strippung_6451ebe2ee0e85012ab82bb7.xlsx 

  

VD 1 Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung), SR 641.711, 
Stand am: 01.08.2016 

VD 2 Bundesamt für Umwelt (Hg.) 2017: Projekte und Programme zur 
Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als 
Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 3. aktualisierte Ausgabe, Januar 2017. 
Erstausgabe 2013. Umwelt-Vollzug Nr. 1315. 

VD 4 Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) 2022: Validierung und Verifizierung von Projekten und 
Programmen zur Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU 
als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 3. aktualisierte Auflage 2022. Erstausgabe 
2020. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 2001: 44 S. 

  

D 1 Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung – Gebäudeprogramm, Stand am 31.01.2023 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
CLARIFICATION REQUESTS (CR) 

CR 1 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.1.1 

Die Beschreibung des effektiv umgesetzten Projekts/Programms ist verständlich und 
nachvollziehbar und es ist ersichtlich ob es sich um ein Projekt, Projektbündel oder 
Programm handelt. 

Frage 07.06.2023 
Monitoringbericht, Kapitel 2.1, Beschreibung des Projekts/Programms: Bitte äussern Sie sich zur 
Möglichkeit, wonach eine reduzierte/ausgefallene Belüftung von Belebtschlammbecken und/oder -bett 
mit folglich erhöhter NH4-Fracht in die Schlammbehandlung die Menge an gestripptem NH4 beinflussen 
könnte. (Allenfalls böte sich die Messung der Belüftungen als zusätzliche Plausibilisierung an.) 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Der Zusammenhang ist nicht relevant, da der Stickstoff im Faulwasser (Zentrat) nahezu ausschliesslich 
über den Abbau der heterotrophen Biomasse in der Schlammfaulung stammt. Im Belebungsbecken wird 
ca. 0.05gN/gTS in die Biomasse aufgenommen (Wachstum der Mikroorganismen). Der überwiegende 
Anteil geht dabei auf das heterotrophe Wachstum, also den Abbau der organischen Stoffe, zurück. Die 
Nitrifikanten (autotrophes Wachstum) machen nur wenige Prozent der Biomasse aus. Der 
Belebtschlamm aus dem Belebungsbecken (TS-Gehalt ca. 3.5 kg / m3) wird im Nachklärbecken auf 9-
10kg/m3 eingedickt, 40% des Belebtschlammes sind anorganisch (P-Fällung). Je nach Schlammalter 
wird ein Teil des Schlammes abgezogen. In 10 m3 Überschussschlamm sind demnach 10m3*9 
kg/m3*0.6*0.05 = 2.7 kg Stickstoff in der Biomasse gebunden. Dagegen ist im Wasser nur wenig gelöstes 
Ammonium: Im Schnitt beträgt die Konzentration im Belebungsbecken 1 – 2 mg/l, d.h. in 10 m3 
Überschussschlamm befinden sich in erster Näherung1.5 g/m3 * 10m3 = 15 g. Der Überschussschlamm 
wird zudem vor der Faulung weiter entwässert. Dementsprechend hat eine Beeinflussung der 
Nitrifikation über die Belüftung keinen Einfluss auf die Menge des gestrippten Stickstoffs im Faulwasser. 

Fazit Verifizierer 
Erklärung zufriedenstellend. Die Belüftung von Belebtschlammbecken hat keinen Einfluss auf die Menge 
des gestrippten Stickstoffs im Faulwasser. 
CR geschlossen. 

 

CR 2 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
2.3.7 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten Verfügung zur Bescheinigung der 
erzielten Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des Monitoringberichts vollständig 
aufgeführt (Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den jeweiligen 
thematischen Blöcken geprüft werden). 

Frage 07.06.2023 
Bitte ausführen, warum ein Einsatz von Chemikalien die spätere P-Rückgewinnung nicht beeinflusst. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
FAR 4 zielt auf eine Verknüpfung von Verfahrensschritten, die nicht gegeben ist. Die P-Rückgewinnung 
erfolgt aus der entwässerten/getrockneten Biomasse des Faulschlammes. Das Faulwasserstripping 
setzt beim Zentrat, d.h. dem entzogenen Wasser des Faulschlammes an. Die Rückläufe des 
Faulwasserstrippings werden zurück in die biologische Reinigungsstufe geleitet. Nach der 
Schlammentwässerung (Zentrifuge) besteht deshalb ein vollständig getrennter Stoffstrom. Eine 
verfahrenstechnische Interaktion von Faulwasserstripping und P-Rückgewinnung ist nicht gegeben. Vgl. 
dazu auch Validierungsbericht vom 13.04.2023. 
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Fazit Verifizierer 
Erklärung ausreichend (Validierungsbericht vom 13.4.23 zwar noch nicht öffentlich, steht VVS jedoch 
zur Verfügung [8] und Antwort konsistent): die getrennten Stoffströme beeinflussen eine P-
Rückgewinnung aus dem Schlamm nicht. 
CR geschlossen.  

 

CR 3 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.1.3 

Der Umsetzungsbeginn und Wirkungsbeginn sind anhand von Dokumenten belegt. 

Frage 07.06.2023 
Datum der Unterzeichnung des Werkvertrages für die Realisation der Anlage in Altenrhein  
Programmbeschreibung Beilage 6 

− Beilage 6 scheint zu fehlen oder ist anders benannt? 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Das Dokument ist im Ordner /01 Registrierte Programmbeschreibung/Mustervorhaben/Beilage_6_Alpha 
Wassertechnik_Rücklaufbehandlungsanlage.pdf enthalten. 

Frage 12.06.2023 

− Der Unterordner «Mustervorhaben» fehlt: bitte den ganzen Unterordner nachreichen. 

Antwort Gesuchsteller 12.06.2023 
Ganzer Unterordner und fehlendes Dokument separat zugeschickt. 

Fazit Verifizierer 
Fehlende Datei erhalten und geprüft. 
CR geschlossen. 

 

CR 4 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.2.5 

Die Angaben zu den anderweitigen Doppelzählungen entsprechen derjenigen in der 
Projekt-/Programm-beschreibung (Erstverifizierung nach einer Validierung) bzw. dem 
letztem Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden Tabelle 
nachvollziehbar beschrieben, begründet und angemessen. 

Frage 07.06.2023 
Programmbeschreibung, S. 13: «Falls die ARA Rhein im Programm mitwirkt, müsste die 
durchschnittliche spezifische N2O-Emission pro t KS (Parameter DRE) neu geprüft werden und 
gegebenenfalls korrigiert werden. Das Programm stellt sicher, dass diese Anpassung im Projekt 
gemacht wird oder die zu hohen Emissionsverminderungen aus dem Projekt als Leakage im Vorhaben 
dieses Programms abgezogen werden.» 

− Wie ist der Stand heute? 

Antwort Gesuchsteller 09.03.2023 
Bei einer genauen Prüfung zeigt sich diese theoretische Interaktion in der Umsetzung als bedeutungslos: 
Eine potentielle Beeinflussung der pro Tonne Klärschlamm emittierten Menge Lachgas in der 
Schlammverbrennung (DRE) ist nicht gegeben: Wird Klärschlamm nicht entwässert verbrannt, macht 
ein zusätzliches Stripping für die Reduktion der Lachgasemissionen keinen Sinn, d.h. der Klärschlamm 
kann zwar vor dem Verbrennen entwässert werden, die separate Behandlung des Faulwassers führt 
aber zu keiner wirksamen Entlastung der biologischen Reinigungsstufe (das Faulwasser wurde vorher 
mitverbrannt und nicht zurück geführt). Im Projektszenario resultieren daher keine tieferen 
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Lachgasemissionen. Eine Aufnahme ins Programm würde verneint. Wird der Klärschlamm entwässert 
verbrannt und das Faulwasser in die Biologie zurückgeführt, ergeben sich durch ein Faulwasserstripping 
keine Änderungen im Verbrennungsprozess (DRE bleibt unverändert). Vgl. dazu auch 
Validierungsbericht vom 13.4.2023, CR 11.  

Fazit Verifizierer 
Erklärung ausreichend (analog CR11 im erwähnten Validierungsbericht). ARA Rhein würde nicht in das 
Programm aufgenommen. 
CR geschlossen. 

 

CR 5 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.4.3 

Die Wirkungsaufteilung aufgrund des Bezugs von nichtrückzahlbaren Geldleistungen (→ 
vgl. Abschnitt 3.2) ist korrekt berechnet und in Anhang A6 des Monitoringberichts belegt. 

Frage 07.06.2023 
Im Monitoringbericht, Kapitel 5.2, ergänzen, dass in beiden Kalenderjahren keine Wirkungsaufteilung 
notwendig ist. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Wir haben das entsprechend ergänzt. 

Fazit Verifizierer 
Aussage ergänzt in Kapitel 5.2. Für die Monitoringperioden 2021 und 2022 ist keine Wirkungsaufteilung 
notwendig. 
CR geschlossen. 

 

CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CAR) 

CAR 1 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
2.3.2 

Das Deckblatt ist vollständig und korrekt ausgefüllt. 

Frage 07.06.2023 

− Die Kreditierungsperiode ist anzugeben als «von … bis …». 
− Die genannte Programmbeschreibung ist neueren Datums als der c. – Bitte kurz den Grund 

erklären. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Die Kreditierungsperiode wurde im Monitoringbericht entsprechend ergänzt. In Kapitel 8, S. 44 wurden 
die Anmerkungen zum Eignungsentscheid ergänzt. Zudem gab es in der Kommunikation mit der GS 
KOP im Rahmen der fachlichen Prüfung einen CAR («Berücksichtigung Wirkungsgrad der 
Strippanlage»), den wir in der registrierten Version integriert haben (vgl. S. 21 der 
Programmbeschreibung und /01 Registrierte Programmbeschreibung/Verfügung/ 
174_Kommunikation_mit_PE.xls).  

Frage 12.06.2023 

− Im Monitoringbericht gibt es keine S. 44: bitte die Stelle der Ergänzung präzisieren. 

Antwort Gesuchsteller 12.06.2023 
Es geht um Kapitel 8, Seite 44 der Programmbeschreibung v5.1 

Frage 12.06.2023 

− Die Ergänzung betr. Daten muss im Monitoringbericht stehen. 
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Antwort Gesuchsteller 12.06.2023 
Die Frage betr. Daten wurde auf dem Deckblatt in Fussnote 2 beantwortet: Programmbeschreibung 
Version 1.2. 

Fazit Verifizierer 

− Die Dauer der Kreditierungsperiode wurde ergänzt. 
− Die Unklarheit betr. Datum der Programmbeschreibung wurde in einer Fussnote zum Deckblatt 

befriedigend geklärt. Im Rahmen der inhaltlichen Prüfung durch das BAFU mussten noch geringe 
Anpassungen an der validierten Programmbeschreibung v5.0 vorgenommen werden, darum ist die 
Programmbeschreibung V5.1 vom 03.04.2019 zu verwenden. 

CAR geschlossen. 

 

CAR 2 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.3.29 

Allfällige Anpassungen, die im Kapitel 1.1 des Monitoringberichts beschrieben sind und 
die Abschnitt 3.3 des Verifizierungsberichtes betreffen, sind nachvollziehbar beschrieben 
und korrekt umgesetzt.   

Frage 07.06.2023 
Erläutern Sie die Auswirkungen der geänderten Berechnung auf die Resultate, letztlich auf die 
berechneten Emissionsreduktionen. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 

Der effektiv gemessene Emissionsfaktor im Referenzzustand auf der Anlage Altenrhein RE N2O-N bezieht 
sich auf die Stickstofffracht im Zulauf zu der Kläranlage (nicht wie in der Programmbeschreibung 
angenommen im Ablauf des Vorklärbeckens). Eine Addition des produzierten Düngers würde diese 
Fracht erhöhen und damit zu höheren Referenzemissionen und entsprechend grösseren 
Emissionsminderungen führen. Wir haben eine entsprechende Aussage in Kap. 4.2 ergänzt. 

Fazit Verifizierer 
Erklärung ausreichend, da die Referenzemissionen neu nach N2OklimARA [ND 2] berechnet werden; 
Die Addition des produzierten Düngers entfällt damit. In der Revalidierung im Frühling 2023 [8] wurde 
dies bereits in die neue Programmbeschreibung aufgenommen. Für den vorliegenden Monitoringbericht 
akzeptiert der Verifizierer dieses Vorgehen. 
CAR geschlossen. 

 
 

CAR 3 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.1.1 

Die Beschreibung des effektiv umgesetzten Projekts/Programms ist verständlich und 
nachvollziehbar und es ist ersichtlich ob es sich um ein Projekt, Projektbündel oder 
Programm handelt. 

Frage 08.06.2023 
Begriffliche Konsistenz Monitoringbericht & Programmbeschreibung: 

− Im Monitoringbericht konsistente Begriffsverwendung anwenden: «Reduktionsfaktor» (S. 5, 13, 
15, 78, 18) vs. «Reduktionsrate» (S. 6, 13, 22). 

− Dito in der Programmbeschreibung (mehrere Seiten). 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 

Wir orientieren uns an der Bezeichnung von Stripp in der Programmbeschreibung, S. 34 (Kap. 6.3.2) als 
«Reduktionsrate». Entsprechend wurde der Monitoringbericht angepasst. 
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Fazit Verifizierer 
Der Begriff «Reduktionsfaktor» wurde überall im Monitoringbericht durch «Reduktionsrate» ersetzt und 
ist damit einheitlich mit der Programmbeschreibung. 
CAR geschlossen. 

 

CAR 4 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.4.1 

Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind nachvollziehbar 
dokumentiert (im Anhang A6 des Monitoringberichts). 

Frage 08.06.2023 
Die Bedeutung der Variabel-Abkürzungen in den Formeln, Kap. 5.1, sind zu erklären. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Wir haben nun alle Abkürzungen der Formeln in Kap. 5.1 in den unten folgenden Tabellen 
aufgenommen. 

Fazit Verifizierer 
Die Abkürzungen für F_(d,N), Q_(d,zu) und C_(N,zu) sind erläutert. 
CAR geschlossen. 

 

CAR 5 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.4.1 

Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind nachvollziehbar 
dokumentiert (im Anhang A6 des Monitoringberichts). 

Frage 08.06.2023 
Es fehlt die Herkunft der Rohdaten, die für die Berechnungen verwendet werden: in Kap. 5.1 zu 
ergänzen. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Die Rohdaten stammen aus dem Export des Betriebsprotokolls aus der Ritune-Datenbank (Datei: 
RITUNE_20210501-0200_87_auswertung_zentrat_zu_strippung_6451ebe2ee0e85012ab82bb7.xlsx). 
Wir haben die Datei in den Unterlagen ergänzt. 

Fazit Verifizierer 
Datei «RITUNE_20210501-
0200_87_auswertung_zentrat_zu_strippung_6451ebe2ee0e85012ab82bb7.xlsx» [6] erhalten: Somit 
Rohdatenherkunft geklärt. 
CAR geschlossen. 

 
 

CAR 6 Erledigt  X 

Ref. Nr. 
3.4.1 

Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind nachvollziehbar 
dokumentiert (im Anhang A6 des Monitoringberichts). 

Frage 08.06.2023 
In der Formel (12), Kap. 5.1, fehlt bei der Variabel ɳstripp  die Angabe des Jahres. 

Antwort Gesuchsteller 09.06.2023 
Das ist richtig, wir haben zum besseren Verständnis das Jahr als Attribut ɳstripp,y  ergänzt. 
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FAR 2 (R) Erledigt  X 

Im Monitoring sollte auf geeignete Art berücksichtigt werden, dass nur Anlagen den Standardwert 
verwenden dürfen, deren Anteil Faulwasser-Stickstoff am Gesamteintrag in die biologische Stufe 
vergleichbar ist zu den Anlagen, bei denen der Standardwert ermittelt wurde (im Fall von Altenrhein sind 
das rund 25 % Faulschlamm-Anteil). 

Antwort Gesuchsteller (05.05.2023) 
Im Programm sind keine weiteren Projekte aufgenommen worden. Im Fall des Projekts in Altenrhein 
wurden die Referenz-Emissionen über 12 Monate gemessen (vgl. Programmbeschreibung v5.1 vom 
03.04.2019, Anhang 5.4). 

Fazit Verifizierer 
Stand heute wurden keine weiteren Projekte aufgenommen. Eine Berücksichtigung von FAR 2 ist darum 
aktuell nicht notwendig, FAR bleibt jedoch für die Zukunft bestehen. 

 

FAR 3 (R) Erledigt  X 

Anlagen, bei denen die Lachgas-Reduktionsrate gemessen wird, müssen unter 700 Meter über Meer 
liegen. 

Antwort Gesuchsteller (05.05.2023) 
Im Programm sind keine weiteren Projekte aufgenommen worden. Die Anlage in Altenrhein liegt auf 
400 Meter über Meer. 

Fazit Verifizierer 
Stand heute wurden keine weiteren Projekte aufgenommen. Eine Berücksichtigung von FAR 3 ist darum 
aktuell nicht notwendig, FAR bleibt jedoch für die Zukunft bestehen. 

 

FAR 4 (R) Erledigt  X 

Es ist beim NH4-N-Strippung darauf zu achten, dass eine spätere P-Rückgewinnung nicht verunmöglicht 
wird, z.B. könnte der Einsatz von Chemikalien (Fällungsmitteln) oder technische Gegebenheiten die P-
Rückgewinnung verunmöglichen. 

Antwort Gesuchsteller (05.05.2023) 
Die P-Rückgewinnung im Kanton St. Gallen ist zentral am Standort der ARA Bazenheid vorgesehen. 
Die Rückgewinnung erfolgt aus der getrockneten Biomasse. Dem Stripping-Verfahren wird das Zentrat 
zugeführt. Eine verfahrenstechnische Beeinflussung der beiden Verfahren kann dementsprechend 
ausgeschlossen werden. 

Fazit Verifizierer 
Frage im Rahmen von CR 2 geklärt und für heute nicht relevant. Die P-Rückgewinnung im Kanton St. 
Gallen ist zentral bei der ARA Bazenheid vorgesehen und erfolgt aus der getrockneten Biomasse. 
Aufgrund der getrennten Stoffströme (flüssig und fest) wird eine P-Rückgewinnung aus dem Schlamm 
der ARA Altenrhein durch das vorliegende Programm nicht beeinflusst. 
FAR bleibt für künftige Projekte bestehen. 

 


